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DFV-Garantien

Wir geben Ihnen mehr als nur ein Versprechen

Mit Abschluss der stationadren Krankenzusatzversicherung DFV-KlinikSchutz bietet die Deutsche Familienversicherung
folgende Garantien:

DFV-ZufriedenheitsGarantie — mehr Sicherheit und Flexibilit&t
- Verlangerte Widerrufsfrist: Zwei Monate statt der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage v
- Tégliches Kiindigungsrecht bei Leistungsfreiheit*

DFV-FiirsorgeGarantie** — voller Versicherungsschutz trotz Beitragsbefreiung
- Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit v
- Beitragsbefreiung bei Arbeitsunfahigkeit

DFV-SchnellregulierungsGarantie — schnelle Auszahlung der Versicherungsleistungen

- Regulierung lhrer Leistungsanspriiche innerhalb von 48 Stunden nach Vorliegen aller v
relevanten Unterlagen

* Nehmen Sie innerhalb von 24 Monaten nach Vertragsbeginn eine Leistung in Anspruch, ist fir Sie die tagliche
Kiindigungsmoglichkeit flir die Dauer von 12 Monaten, maximal bis zum Ablauf des 30. Monats nach
Versicherungsbeginn, ausgeschlossen (Sperrzeit).

** Es gelten die Bedingungen der DFV-FiirsorgeGarantie auf der Riickseite.

Der Anspruch auf Leistungen aus den DFV-Garantien erlischt mit Beendigung der zugrundeliegenden stationaren
Krankenversicherung DFV-KlinikSchutz.
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DFV-FiirsorgeGarantie

in der Fassung vom 01.12.2012

Wann werden Sie von der Bezahlung der
Versicherungsbeitrage befreit?

Soweit filir eine bei uns abgeschlossene
Versicherung zugesagt, befreien wir Sie auf Antrag
und nach MaRgabe dieser Garantie von lhrer
Verpflichtung, die Beitrdge fiir die betroffene
Versicherung zu entrichten, wenn Sie wahrend der
Laufzeit des Vertrages arbeitslos oder, soweit sich
unsere Garantiezusage auch darauf erstreckt,
arbeitsunfahig werden. Die Beitrags-befreiung ist
kostenlos und bezieht sich nur auf kiinftig fallig
werdende Beitrdge der betroffenen Versicherung,
nicht jedoch auf bereits gezahlte Beitrdge. Der
Versicherungsschutz der betroffenen
Versicherung bleibt wahrend der Dauer der
Beitragsbefreiung aufrecht erhalten.

Wann liegt Arbeitslosigkeit im Sinne dieser
FiirsorgeGarantie vor?

Arbeitslosigkeit liegt vor, wenn Sie als
Arbeithehmer aus einem unbefristeten,
sozialversicherungspflichtigen  Beschéftigungs-
verhéltnis, das mindestens sechs Monate
angedauert hat (kein Wehr- und Zivildienst,
Ausbildungsverhéltnis, Erziehungsurlaub oder
Selbstandigkeit) heraus unverschuldet arbeitslos
werden und nicht mehr gegen Entgelt tatig sind.
Auch Einkiinfte aus einer geringfligigen
Beschaftigung sind Entgelt im Sinne dieser
Bestimmungen, selbst wenn sie einem Anspruch
auf Leistungen der Agentur fiir Arbeit nicht
entgegenstehen. Die Arbeitslosigkeit endet mit
Aufnahme einer selbstandigen, freiberuflichen
oder abhangigen Beschéftigung, auch wenn diese
weniger als 15 Wochenstunden umfasst und kein
oder nur ein geringfiigiges Entgelt erzielt wird.

Wann liegt Arbeitsunfahigkeit im Sinne dieser
FiirsorgeGarantie vor?

Arbeitsunfahigkeit liegt vor, wenn Sie aufgrund
eines Unfalls oder Krankheit lhre berufliche
Tatigkeit nach medizinischem Befund voriiber-

gehend in keiner Weise ausiiben kdnnen, sie auch
nicht austiben und auch keiner anderweitigen
Erwerbstéatigkeit nachgehen.

Was haben Sie bei Beantragung der
Beitragsbefreiung zu beachten?

Mit Antragstellung haben Sie den Garantiefall
darzulegen. Ihre Arbeitslosigkeit und den Bezug
von Arbeitslosengeld weisen Sie durch die Vorlage
einer Bescheinigung der Agentur fiir Arbeit und
des letzten Arbeitgebers sowie des
Arbeitsvertrages und des Kiindigungsschreibens
nach. lhre Arbeitsunfahigkeit ist durch ein Attest
eines in Deutschland zugelassenen und
approbierten Arztes zu bestatigen.

Trotz Antragstellung bleiben Sie verpflichtet, die
vereinbarten Versicherungsbeitrédge noch bis zum
Zeitpunkt unserer Entscheidung Gber Ihren Antrag
weiter zu entrichten.

Wann besteht kein Anspruch auf
Beitragsbefreiung?

Ein Anspruch auf Beitragsbefreiung ist generell
ausgeschlossen,

- wenn die Arbeitslosigkeit oder Arbeitsun-
fahigkeit bereits bei Abschluss des
betroffenen Versicherungsvertrages bestand
oder innerhalb von sechs Monaten nach
Beginn des Versicherungsschutzes eintritt; in
diesen Féllen ist die Beitragsbefreiung fir die
gesamte Dauer der Arbeitslosigkeit oder
Arbeitsunféhigkeit ausgeschlossen,

- wahrend der ersten drei Monate einer
Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfahigkeit,

- wenn Sie bei Abschluss der betroffenen
Versicherung bereits Kenntnis von dem
drohenden Eintritt der Arbeitslosigkeit oder
Arbeitsunfahigkeit hatten und diese
innerhalb von 12 Monaten seit
Vertragsabschluss auch eingetreten ist,

- wenn fiir die betroffene Versicherung bei
Eintritt der Arbeitslosigkeit oder Arbeitsun-
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fahigkeit kein Versicherungsschutz besteht,
insbesondere weil Sie Beitrage nicht oder
nicht rechtzeitig gezahlt haben,

- wenn die Arbeitslosigkeit oder Arbeitsun-
fahigkeit durch Kriegs- oder Biirgerkriegs-
ereignisse eingetreten ist.

Ein Anspruch auf Beitragsbefreiung wegen
Arbeitslosigkeit ist ausgeschlossen,

- wenn Sie die Beendigung lhres
Beschaftigungsverhaltnisses selbst
veranlasst haben oder lhnen fristlos
gekiindigt wurde,

- das Beschaftigungsverhaltnis bei einem
Ehegatten oder einem in direkter Linie
Verwandten besteht oder bei einem
Unternehmen, das von lhrem Ehegatten oder
von einem in direkter Linie mit [hnen
Verwandten alleine oder zusammen mit
Ihnen beherrscht wird,

- Sie Leistungen aus einer Renten-
versicherung oder einer Berufsunfahig-
keitsrente beziehen oder wenn Sie das
Renteneintrittsalter erreicht haben.

Ein Anspruch auf Beitragsbefreiung wegen
Arbeitsunfahigkeit ist ausgeschlossen, wenn

- diese durch eine Sucht, Einnahme von
Drogen, Medikamentenmissbrauch oder
Alkoholismus verursacht wurde;

- diese Folge einer Schwangerschaft ist und
flir diese Zeit Anspriiche auf
Lohnfortzahlung oder aus dem gesetzlichen
Mutterschutz oder Elternzeit bestehen,

- diese durch psychische Erkrankungen (z. B.
Depressionen, psychosomatische
Storungen) verursacht worden ist, es sei
denn, sie sind von einem in Deutschland
niedergelassenen und approbierten Facharzt
fiir psychische Erkrankungen diagnostiziert
und werden facharztlich behandelt,

- diese durch Erkrankungen des Bewegungs-
apparates einschlieBlich des Skelettes
verursacht worden ist, es sei denn, sie sind
von einem in Deutschland niedergelassenen
und approbierten Facharzt fiir orthopéadische
Erkrankungen diagnostiziert und werden
fachérztlich behandelt,

- diese durch Unfélle bei der Benutzung von
Luftfahrzeugen eingetreten sind,

- diese durch Unfalle verursacht sind, die
Ihnen dadurch zustoRen, dass Sie sich als
Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines
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Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen
einschlieBlich der dazugehdorigen
Ubungsfahrten beteiligen, bei denen es auf
die Erzielung von Hochstgeschwindigkeiten
ankommt.

Wie lange dauert die Beitragsbefreiung und was
passiert danach?

Ein Anspruch auf Beitragsbefreiung wegen
Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfahigkeit besteht
jeweils fiir die tatsdchliche Dauer der
Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfahigkeit,
langstens jedoch fiir insgesamt 12 Monate
innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren
(Maximalzeitraum). Der Maximalzeitraum beginnt
jeweils mit der erstmaligen Befreiung wegen
Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfahigkeit. Nach
Wegfall der Arbeitslosigkeit bzw. Arbeits-
unfadhigkeit oder nach Ablauf des Maximal-
zeitraums, sind die Beitrage fir die betroffene
Versicherung wieder regelmaBig von lhnen zu
zahlen.
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	- wenn die Arbeitslosigkeit oder Arbeitsun-fähigkeit bereits bei Abschluss des betroffenen Versicherungsvertrages bestand oder innerhalb von sechs Monaten nach Beginn des Versicherungsschutzes eintritt; in diesen Fällen ist die Beitragsbefreiung für d...
	- während der ersten drei Monate einer Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit,
	- wenn Sie bei Abschluss der betroffenen Versicherung bereits Kenntnis von dem drohenden Eintritt der Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit hatten und diese innerhalb von 12 Monaten seit Vertragsabschluss auch eingetreten ist,
	- wenn für die betroffene Versicherung bei Eintritt der Arbeitslosigkeit oder Arbeitsun-fähigkeit kein Versicherungsschutz besteht, insbesondere weil Sie Beiträge nicht oder nicht rechtzeitig gezahlt haben,
	- wenn die Arbeitslosigkeit oder Arbeitsun-fähigkeit durch Kriegs- oder Bürgerkriegs-ereignisse eingetreten ist.
	- wenn Sie die Beendigung Ihres Beschäftigungsverhältnisses selbst veranlasst haben oder Ihnen fristlos gekündigt wurde,
	- das Beschäftigungsverhältnis bei einem Ehegatten oder einem in direkter Linie Verwandten besteht oder bei einem Unternehmen, das von Ihrem Ehegatten oder von einem in direkter Linie mit Ihnen Verwandten alleine oder zusammen mit Ihnen beherrscht wird,
	- Sie Leistungen aus einer Renten-versicherung oder einer Berufsunfähig-keitsrente beziehen oder wenn Sie das Renteneintrittsalter erreicht haben.
	- diese durch eine Sucht, Einnahme von Drogen, Medikamentenmissbrauch oder Alkoholismus verursacht wurde;
	- diese Folge einer Schwangerschaft ist und für diese Zeit Ansprüche auf Lohnfortzahlung oder aus dem gesetzlichen Mutterschutz oder Elternzeit bestehen,
	- diese durch psychische Erkrankungen (z. B. Depressionen, psychosomatische Störungen) verursacht worden ist, es sei denn, sie sind von einem in Deutschland niedergelassenen und approbierten Facharzt für psychische Erkrankungen diagnostiziert und werd...
	- diese durch Erkrankungen des Bewegungs-apparates einschließlich des Skelettes verursacht worden ist, es sei denn, sie sind von einem in Deutschland niedergelassenen und approbierten Facharzt für orthopädische Erkrankungen diagnostiziert und werden f...
	- diese durch Unfälle bei der Benutzung von Luftfahrzeugen eingetreten sind,
	- diese durch Unfälle verursacht sind, die Ihnen dadurch zustoßen, dass Sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligen, bei denen es auf die Erzielung...

